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1. EINLEITUNG 
Für die Aufstellung des B-Plans Nr. 156 „City Süd Parkhaus“ wird eine Umweltprüfung 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB durchge-
führt. Der vorliegende Bericht beinhaltet die artenschutzrechtliche Betrachtung unter 
Kapitel 2.2.9. Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB darge-
stellt. 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des B-Plan 156 „City Süd Parkhaus“ 
In Stadtrandlage von Euskirchen befindet sich das Plangebiet für den Bauleitplan 156 
„City Parkhaus Süd“. Es liegt südöstlich des Hauptbahnhofes Euskirchen (Abbildung 1). 
Das Areal wurde bislang als ebenerdiger Parkplatz benutzt, nun soll das ebenerdige par-
ken mithilfe eines fünfgeschossigen Parkhauses gebündelt werden. Durch die Errichtung 
des mehrstöckigen Parkhauses soll das ebenerdige parken wegfallen und so Platz für 
neue Nutzflächen schaffen. 
 
Zuvor wurde mit dem Bebauungsplan 131a ein Gebiet für das Parkhaus ausgewiesen, 
jedoch wurde dieser Plan verworfen, da das City Forum nun diesen Platz einnehmen soll. 
Im Flächennutzungsplan ist dieses Areal derzeit als Mischgebiet ausgewiesen. Eine ent-
sprechende FNP-Änderung läuft im Parallelverfahren. 
 
Es handelt sich somit um eine Bündelung von Parkplätzen auf einem kleineren Raum. 
Die dadurch frei gewordenen Nutzflächen können anderweitig genutzt werden. Darüber 
ist als struktureller Sicht das Parkhaus wichtig für die Infrastruktur, da es sich nah genug 
am Hauptbahnhof befindet, der für viele Pendler wichtig ist. Es werden 250 Parkplätze 
für den Park&Ride Bedarf vorgehalten. 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 156 (grün). Digitale Orthopho-
tos (DOP) aus Geodienste NRW (Bezirksregierung Köln, 2024a) 
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Abbildung 2: Bebauungsplan Nr. 156 der Stadt Euskirchen (Stadt Euskirchen, 2024) – 

alter Stand zum Aufstellungsbeschluss 

 
 
 

  
Bebauungsplan Nr. 156 der Stadt Euskirchen (Stadt Euskirchen, 2025) – aktu-
eller Stand 
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1.2 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 
 

1.2.1 Fachgesetze 
Einschlägige Fachgesetze sind im Anhang in der Tab. A1 in tabellarischer Form darge-
stellt. Der vorgelegte Umweltbericht orientiert sich an dieser Aufstellung. 
 

1.2.2 Fachpläne 
In den folgenden übergeordneten Plänen und Programmen sowie informellen Planun-
gen werden Zielaussagen zum Geltungsbereich des B-Plans getroffen: 
 
Regionalplan 
Der Regionalplan für den Regierungsberzirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, 
kennzeichnet das Plangebiet des BP als allgemeinen Siedlungsbereich (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan. (Bezirksregierung Köln, 2024b).  
 

Das Plangebiet ist rot umrandet, es befindet sich in Randlage zum Ortskern der Stadt 
Euskirchen 
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Flächennutzungsplan 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Euskirchen weist für den Geltungsbe-
reich Flächen eine Mischnutzung aus. Die Umsetzung der formulierten planerischen 
Ziele der Bauleitplanung erfordert somit die 48. & 49. Änderung des Flächennutzungs-
planes, welcher durch das vorliegende verbindliche Planverfahren entsprochen werden 
kann. Die Änderungen des FNPs werden parallel durchgeführt.  

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem FNP, Darstellung aus Begründung B-Plan 156 (Stadt 
Euskirchen, 2024). 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich in Randlage zum Ortskern von Euskirchen. Es sind keine 
Landschaftsschutzgebiete, sowie Naturschutzgebiete im direkten Umfeld vorhanden. 
Das nächste Naturschutzgebiet „Mitbachaue (EU 149)“ ist ca. 760m entfernt (siehe Abb. 
5). 

 
Abbildung 5: Räumliche Darstellung der Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungs-

bereiches (LANUV, 2018). DOP aus Geodienste NRW (Bezirksregierung Köln, 
2024a). 
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Biotopverbund 
Die Fläche liegt nicht in einem bedeutsamen Korridor des Biotopverbundes. Die nächste 
Fläche ist VB-K-5206-012 (herausragender Bedeutung) und liegt 780m entfernt. 
 

 
Abbildung 6 Räumliche Darstellung des Biotopverbundes in der Umgebung des Gel-

tungsbereiches (LANUV, 2018). DOP aus Geodienste NRW (Bezirksregierung 
Köln, 2024a) 
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2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUN-
GEN 
Im Folgenden werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
bewertet, eingeteilt in: 

• „Nicht durch die Planung betroffene Umweltbelange“, 

• „Nicht erheblich durch die Planung betroffene Umweltbelange“ sowie  

• „Erheblich durch die Planung betroffene Umweltbelange“. 

 

2.1 Nicht durch die Planung betroffene Umweltbelange 
Im Folgenden werden die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen Belange des 
Umweltschutzes genannt, die durch die Neuaufstellung des B-Plans (Planung) nicht be-
troffen werden. 
 

2.1.1 Erhaltungsziele/Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Es liegen keine FFH-Gebiete in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets (siehe Abb. 4). 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet hat die Bezeichnung „Eschweiler Tal und Kalkkuppen“ 
(DE-5406-301). Es liegt über 6 km nordwestlich vom Plangebiet. 
 
Prognose Plan: 
Es findet keine direkte Flächeninanspruchnahme von Natura 2000-Gebieten statt. Auf-
grund der Entfernung werden keine direkten oder indirekten Auswirkungen infolge des 
B-Plans Nr. 156 erwartet. 
 
Maßnahmen:  
Es sind keine Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen 
oder als Ausgleich notwendig.  
 
Bewertung:  
Aufgrund der Entfernung zum nächsten FFH-Gebiet wird der Belang „Erhaltungs-
ziele/Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete“ nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt.  
 
 

2.1.2 Oberflächenwasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Im Planungsgebiet sind keine Gewässer vorhanden. Bis Februar/März 2025 standen 
Container, die als Flüchtlingsunterkünfte dienten, auf der Fläche. Nun stellt sich die Flä-
che gegenwärtig wieder als versiegelte Stellplatzfläche dar. 
 
Prognose Plan: 
Die erforderliche Oberflächenentwässerung der bebauten Flächen muss nach den Krite-
rien des „Trennerlasses“ entsprechend der dort festgelegten Kategorien durch geeig-
nete technische Maßnahmen und vorheriger Genehmigung durch die zuständige 
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Wasserbehörde umgesetzt werden. Damit müssen ggf. erforderliche Einleitungen in 
umgebende Gewässer so behandelt werden, dass eine gewässerunschädliche Einleitung  
sichergestellt ist. Bau- und Betrieb von Abwasserbehandlungsmaßnahmen zur Trenner-
lasskonformen Reinigung von Niederschlagswässern bedürfen einer wasserrechtlichen 
Genehmigung nach §60 Abs. 3 WHG und §58.2 LWG NRW. 
 
Maßnahmen:  
Herstellung von nutzungsspezifisch angepassten Maßnahmen aus den ausgewiesenen 
Flächen für Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung Abwasser entsprechend den 
wasserwirtschaftlichen Genehmigungen bei der Umsetzung der Planung. 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Wasser“, speziell Oberflächenwasser, wird durch den B-Plan nicht nega-
tiv beeinträchtigt. 
 

2.1.3 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e 
BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Diese sind im Februar/März 2025 entfernt worden. Somit stellt sich die Fläche gegen-
wärtig wieder als versiegelte Stellplatzfläche dar. Es fallen Abfälle und Abwässer durch 
die Benutzung an. 
 
Prognose Plan: 
Der Bau Plan für das Parkhaus steht noch nicht fest, deswegen können noch keine wei-
teren Aussagen getroffen werden. 
 
Maßnahmen:  
Bisher wurden noch keine Maßnahmen festgesetzt. 
Bewertung:  
Bei sachgemäßem Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist der Belang „sachge-
rechter Umgang mit Abfällen und Abwasser“ durch die Planung nicht betroffen. 
 

2.2 Nicht erheblich durch die Planung betroffene Umweltbelange 
Im Folgenden werden die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigende Belange des 
Umweltschutzes genannt, die durch die Neuaufstellung des B-Plans (Planung) nicht er-
heblich betroffen werden. 
 

2.2.1 Grundwasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Das Plangebiet im Bereich des Grundwasserkörpers „Haupttrassen des Rheinlandes“. 
Der Grundwasserkörper umfasst eine Fläche von 267,24 km2. Er besteht aus silikati-
schem Gestein, die Durchlässigkeit ist mittel bis hoch. Seine Ergiebigkeit wird als ergiebig 
bis sehr ergiebig beschrieben (ELWAS, 2024). 
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Prognose Plan: 
Änderungen zum Bestand werden sich auf Grund der geringen Ausdehnung des B-Plan-
gebietes nicht ergeben. Auf dem Grundstück selbst wird die Entwässerung im Trenn-
system erstellt und außerhalb des Grundstückes entsprechend zusammengeführt. 
Die gesamte Parkhausfläche wird entwässerungstechnisch in die Neuplanung der Ent-
wässerungsstruktur des gesamten Plangebietes City-Süd integriert. Erforderliche Dros-
seleinrichtungen etc. sind im Gesamtentwässerungsnetz erforderlich und werden im 
Rahmen der Erschließungsmaßnahmen realisiert. 

 
Maßnahmen: 
Grundwasserneubildung erhalten, keine weitergehenden Maßnahmen erforderlich.  
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Wasser“, speziell das Grundwasser, ist damit als nicht erheblich betrof-
fen eingestuft.  
 

2.2.2 Klima, Luft/Ventilation (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Die Niederschlagssumme liegt im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 156 bei 576 mm im 
Jahr (1991-2020). Die Fläche wird dem Klimatop „Industrieklima (offen)“ zugeordnet 
(siehe Abb. 7). Das Plangebiet liegt nicht in einem Kaltlufteinwirkbereich (LANUV, 2024). 
 

 
Abbildung 7: Klimatopkarte für den Bereich B-Plan 116 (LANUV, 2024). 

Prognose Plan: 
Der B-Plan legt die maximal mögliche Versiegelung gem. BauNVO fest.  
Das Kaltluftentstehungspotenzial wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
herabgesetzt. Im Betrachtungsraum (1 km Umgriff) werden sich keine erheblichen Aus-
wirkungen ergeben. Das „Industrieklima offen“ wird in den Bereich des B-Planes weiter-
hin bestehen.  
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Maßnahmen:  
Keine Maßnahmen erforderlich. Als Minderungsmaßnahme kann eine möglichst starke 
Durchgrünung, auch Dachbegrünung empfohlen werden. 
 
Hinweis 
Eine Dachbegrünung würde mehrere Vorteile für das Klima bieten. Zum einen würde 
durch eine Begrünung das Mikroklima beeinflusst werden, da durch das verdunstete 
Wasser der Pflanzen eine Verdunstungskühle entsteht. Zum anderen funktionieren 
Pflanzen als Luftfilter, welche in einem Gewerbeklimagebiet sich positiv auswirken kön-
nen. 
 
Bewertung:  
Der B-Plan sichert eine geordnete Bebauung und begrenzt das Maß der Versiegelung im 
Geltungsbereich. Das Schutzgut „Klima, Luft/Ventilation“, ist durch die Neuaufstellung 
gering betroffen. 

 

 
2.2.3 Landschaftsplan (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Der Geltungsbereich des B-Plans liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftspla-
nes 16 „Euskirchen“. Somit erfolgte weder eine Darstellung als Entwicklungsziel noch als 
Schutzgebiet. Das Gebiet gilt vollständig als Innenbereich (Stadt Euskirchen, 2007). 
 
Prognose Plan: 
Es liegen keine erheblichen Konflikte zwischen dem B-Plan und dem Landschaftsplan 16 
„Euskirchen“ vor.  
 
Maßnahmen: 
 
keine 
 
Bewertung:  
Der B-Plan liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 16 „Euskirchen“. 
 
 

2.2.4 Pflanzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Bisher ist der Bereich versiegelt und bebaut weshalb von einer artenarmen Vegetation 
auszugehen ist. Am Randbereich sind Gehölze angepflanzt worden. 
 
Prognose Plan: 
Die Planung sieht eine Versieglung der Fläche vor. Die am Rand stehenden Gehölze 
könnten weiterhin erhalten bleiben. 
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Maßnahmen:  
Berücksichtigung des Baumbestandes bei der städtebaulichen Planung. 
 
Festsetzungsnummern des Bebauungsplans: 
keine 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Pflanzen“ ist durch die Neuaufstellung des B-Plans nicht erheblich be-
troffen.  

 

2.2.5 Tiere (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 

Bestand/Prognose Nullvariante: 
Zum Verfahren wurde eine Artenschutzprüfung der Stufe I und II durchgeführt. 
 
Prognose Plan: 
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für Gastvögel, planungsrelevante Brutvögel 
und für Reptilien kann in vorliegendem Gutachten mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG kann für ubiquitäre und ungefährdete Vogelarten unter Einhaltung der kon-
zipierten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden. 
 
Maßnahmen: 
Berücksichtigung der Vorgaben beim Artenschutz, bei Rodungsarbeiten von Gehölzen. 
 
Festsetzungsnummern des Bebauungsplans: 
Unter Hinweise: Um Konflikte mit den Vorgaben zum Artenschutz (§ 44 Bundesnatur-
schutzgesetz) zu vermeiden, sind Rodungsarbeiten von Gehölzen außerhalb der Vegeta-
tionsperiode im Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. durchzuführen. 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Tiere“ ist durch die Neuaufstellung des B-Plans nicht erheblich betroffen.  
 

2.2.6 Biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 

Bestand/Prognose Nullvariante: 
Die Bebauungsplanfläche weist eine geringe biologische Vielfalt auf, versiegelte Flä-
chen durchzogen mit schmalen Grünflächen sind typisch für die heutige Nutzung.  
 
Prognose Plan: 
Die Planung steht nicht im Konflikt mit den als Biotopverbund-Fläche dargestellten Be-
reiche oder mit anderen Schutzgebieten. 
 
Maßnahmen:  
keine 
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Bewertung:  
Die biologische Vielfalt ist durch die Planung als nicht erheblich betroffen einzustufen. 
 

 

2.2.7 Landschafts-/Ortsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 
Bestand/Prognose Nullvariante:  
Der Geltungsbereich des B-Plans liegt in Randlage zum Ortskern von Euskirchen neben 
dem Hauptbahnhof von Euskirchen. Das Ortsbild ist als städtisch mit einem hohen Anteil 
an gewerblichen Flächen zu bezeichnen. 
 
Prognose Plan: 
Das mehrstöckige Parkhaus wird auf Grund der geplanten Höhe aus der Umgebung gut 
einsehbar sein. 
 
Maßnahmen:  
Keine 
 
Bewertung:  
Das Stadtbild wird keine erhebliche Änderung erfahren. Städtische Siedlungs- und Ge-
werbestrukturen bleiben bestandsprägend.  

 

2.2.8 Vermeidung von Emissionen (insbesondere Licht) (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e 
BauGB) 

Hinsichtlich der Luftschadstoffe, siehe Ausführungen zu Kap. 2.1.1 „Klima, Luft/Ventila-
tion“. Lichtemissionen haben Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ und auf 
„Tiere“. 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Die Fläche wird bisher von vielen städtischen Lichtquellen beschienen. 
 
Prognose Plan: 
Von der Planung, welches das Parkhaus betrifft kann von einer marginal erhöhten 
Lichtemission ausgegangen werden. 
 
Maßnahmen:  
Um die potenziell geringfügig gesteigerte Lichtemission auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren, sollte der folgende Hinweis auf fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung 
der Anlage beachtet werden. Eine enge Abstimmung zwischen den Arbeitsschutzaufla-
gen und der nachfolgenden Hinweise ist im Rahmen der Bauanträge vorzunehmen. Der 
Arbeitsschutz ist hierbei vorrangig zu behandeln. 
 
Hinweis fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung: 
Die Beleuchtung der Erschließungsanlagen und der Außenanlagen der Bebauung soll aus 
artenschutzrechtlichen Gründen soweit als möglich nach oben abstrahlenden Lichtquel-
len (z. B. Fassadenstrahler) vermeiden. Soweit möglich, werden LED mit warmweißer 
Lichtfarbe und einem Abstrahlspektrum nicht unterhalb von 400nm empfohlen.  
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Bewertung:  
Bebauung und Verkehr führen zu Lichtemission in Bereichen, die weniger beeinträchtig 
waren. Diese Erhöhung wird im Vergleich zum Bestand als nicht erheblich eingestuft. 
Der Hinweis zu fledermaus- und insektenfreundlicher Beleuchtung kann die langfristig 
potenziell geringfügig erhöhte Emission zusätzlich verringern. 

 

2.2.9 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 
Klimatische und lufthygienische Belange, die in Wechselwirkung auch das Schutzgut 
Mensch betreffen, werden gesondert im Kapitel 2.1.3 zum Schutzgut „Klima, Luft und 
Ventilation“ behandelt. Folgend werden insbesondere Lärmemissionen und deren Aus-
wirkungen auf den Menschen betrachtet. 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung (Kramer Schalltechnik, 2024) wurde die 
Geräuschbelastung untersucht. Das Parkhaus soll zukünftig Tag und Nacht geöffnet sein. 
Im Mischgebiet liegen die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm bei 60 dB(A) und nachts 
bei 45 dB(A). 
 
Prognose Plan: 
Durch die Änderung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen in der Zukunft zu erwar-
ten. Die berechneten Immissionspegel liegen an allen Immissionsorten unter den zuläs-
sigen Richtwerten. Kurzzeitige Überschreitungen durch einzelne Schallereignisse, die ei-
nen geltenden Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB und nachts um mehr als 20 
dB über-schreiten sind nicht zu erwarten. 
 
Maßnahmen:  
Keine 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“ ist durch die Neuaufstellung des B-
Plans nicht erheblich betroffen.  

 
2.2.10 Boden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 156 ist geprägt von einer Braunerde (Bodeneinheit 
B32). Der Boden gehört nicht zu den besonders schutzwürdigen Böden (Geologischer 
Dienst NRW, 2023). Im Jahr 2008 wurde ein Gutachten von 2006 weiter spezifiziert, auf 
dem Gelände des Plangebietes wurde 18 Rammkernsondierungen durchgeführt. An al-
len Untersuchungspunkten wurden aufgefüllte Boden festgestellt. An verschiedenen 
Stellen wurden erhöhte Schadstoffwerte festgestellt (PAK und Mineralölwasserstoffe).  
Ca. 6.240 m² des B-Plan-geländes gelten als Altlastenfläche.  
Jedoch können diese Bereiche vor Baubeginn durch weitere Sondierungen eingegrenzt 
werden und beim Aushub diese zu separieren und fachgerecht zu entsorgen. 
Der Versieglungsgrad im Bestand wird auf ungefähr 90 bis 95 % geschätzt. 
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Prognose Plan: 
Aufgrund des hohen Nutzungs- und Flächendrucks an dieser zentralen Stelle im Stadt-
gebiet wird von einer Versiegelung von circa 90 % ausgegangen. Die fachgerechte Ent-
sorgung des belasteten Bodens kann als Entlastung des Schutzgutes angesehen werden. 

 
Maßnahmen:  
Folgende Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen:  
 
Nach § 202 BauGB i. V. m. DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) im nutzbaren 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Dieser Boden ist vornehmlich im 
Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung fachgerecht zu lagern und später soweit 
als möglich wieder einzubauen. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass alle gesetzlichen Vorschriften im BBodSchG, 
BBodSchV, LBodSchG und BauGB und die einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz 
des Bodens (z. B. DIN 18300 „Erdarbeiten“, DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten“, DIN 
18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau. Bodenarbeiten.“, DIN 19731 „Verwer-
tung von Bodenmaterial“) eingehalten werden. 
 
Die ordnungsgemäße Lagerung von Böden und der sachgerechte Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen während der Bauphase dient dem Schutz von Boden und Grund-
wasser, insbesondere auch der Bereiche, die anschließend unversiegelt bleiben. 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Boden“ wird durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt. Die genann-
ten Schutzmaßnahmen sichern den verbleibenden Boden gegen schädliche Einflüsse. 
 

 

2.2.11 Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 
 

Bestand/Prognose Nullvariante: 
Im aktuellen Flächennutzungsplan wird die Fläche als Mischgebiet dargestellt. In den 
derzeitig geltenden Bebauungsplänen ist die Fläche als Gewerbegebiet und Öffentliche 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
 
Prognose Plan: 
Das Gebiet soll von einem Mischgebiet, im Rahmen der 49. Flächenänderung zu einem 
Gebiet mit Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Parkhaus“ ausgewiesen werden. 
Durch den B-Plan werden Flächen durch Inanspruchnahme durch Gewerbe und Wege 
versiegelt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 156 umfasst eine Fläche von 7.018 m² 
mit folgender Unterteilung: 
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Tabelle 1: Prognose Flächenänderung 

 Nutzungsart Flächengröße ca.(m2) % 

Plangebiet gesamt 7.018 100 

Sondergebiet 5.717 81 

Verkehrsflächen 1.300 19 

Flächen mit Altlasten 6.240  

 

2.3 Erheblich durch die Planung betroffene Umweltbelange  
Im Zuge der Neuaufstellung des Bauplans ist nicht mit erheblichen betroffenen Um-
weltbelangen zu rechnen. 
 

2.4 Nicht abschließend zu bewertende Umweltbelange  
Im Folgenden werden die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen Belange des 
Umweltschutzes genannt, die durch den B-Plan (Planung) nicht abschließend bewertet 
werden können. 
 

2.4.1 Erneuerbare Energien / Energieeffizienz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Da der Bauplan für das Parkhaus noch nicht feststeht, sind noch keine Daten zur Ener-
gieeffizienz des Parkhauses bekannt. 
 
Prognose Plan: 
Die Prognose kann noch nicht beschrieben werden. 
 
Maßnahmen:  
Nach derzeitigem Stand keine 
 
Hinweis nachhaltige Energieerzeugung 
Bei ungenutzten Freiflächen die eine freie Exposition zur Sonne haben, könnten Solar-
panels eine nachhaltige Lösung darstellen, diesen Flächen sinnvoll zu nutzen. Schluss-
endlich könnte der Belang Erneuerbare Energien dadurch sogar verbessert werden. 
 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Erneuerbare Energien/Energieeffizienz“ ist noch nicht abschließend zu 
bewerten. Es ist nach derzeitiger Kenntnis jedoch davon auszugehen, dass dieses Schutz-
gut infolge der Planung nicht betroffen ist. Im Rahmen des Bauantrags sind alle gelten-
den Gesetze zu Erneuerbaren Energien/Energieeffizienz (wie bspw. EEG, BauGB ³1 Abs. 
6 Nr.7) einzuhalten, so dass Neubauten diesen Kriterien entsprechen müssen.  
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2.4.2 Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 
 
Bestand/Prognose Nullvariante: 
Der Geltungsbereich des B-Plans liegt nicht im Bereich eines bedeutsamen Kulturland-
schaftsbereich (KLB). Lediglich sind Kulturgüter die im Zusammenhang mit dem Haupt-
bahnhof Euskirchen stehen in der Nähe. Ergänzend wurde das Portal LVR-KuLaDig für 
Flächenbewertungen hinzugezogen (LVR, 2024). 
 

 

Abbildung 8: der Planungsbereich liegt nicht im unmittelbaren Bereich eines KLBs (LVR, 
2024). 

 
Prognose Plan: 
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte zwi-
schen der Planung und den Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. Die In-
halte des B-Plans lösen unmittelbar keinen Konflikt aus. Durch Eingriffe in den Boden 
kann es zu Entdeckungen von Bodendenkmälern kommen.  
 
Maßnahmen:  
Verwiesen wird auf §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) (Meldepflicht- und Ver-
änderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern): Bei Bodenbewegungen 
auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als untere Denkmal-
behörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland unverzüglich zu mel-
den. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung 
des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

 
Bewertung:  
Das Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ ist bezüglich einer Beeinträchtigung 
nicht abschließend zu bewerten. Es ist nach derzeitiger Kenntnis jedoch davon auszuge-
hen, dass dieses Schutzgut infolge der Planung nicht betroffen ist. 
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2.5 Sonstige Umweltbelange  
Nach momentanem Kenntnisstand sind keine sonstigen Umweltbelange durch die Pla-
nung betroffen. 
 

2.6 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen 
Unter dem Begriff der Wechselwirkungen werden ökosystemare Wirkbeziehungen im 
Wirkungsgefüge der Umwelt verstanden, sofern sie aufgrund von zu erwartenden Um-
weltauswirkungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sein können.  
Derartige Wechselwirkungen liegen für den Geltungsbereich des B-Plans nicht vor. 
 

2.7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Zu der vorgesehenen Nutzung des Plangebiets bestehen keine Planungsalternativen. Die 
erforderliche Nutzung steht in direktem Zusammenhang mit dem vorhandenen Säge-
werk und erfordert die Möglichkeit Erweiterungsmaßnahmen direkt an die vorh. Werks-
fläche angrenzend bzw. übergreifend durzuführen. Wäre die Erweiterung nicht möglich 
wäre der gesamte Standort in Frage gestellt. 
 

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
Die wichtigsten Maßnahmen und Verfahren zur Untersuchung bzw. zur Abschätzung 
der Auswirkungen des B-Plans 156 sind: 

• Die Artenschutzprüfung 

• B-Plan Nr. 156 „City Parkhaus Süd“, Begründung 
 
 
 

4. GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ERHEBLI-
CHEN AUSWIRKUNGEN 
Durch die Neuaufstellung des B-Plans, sind erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Boden und Fläche zu erwarten. Monitoringmaßnahmen sind daher notwendig durch 
Überprüfung der Einhaltung des Versieglungsgrades und der hochwertigen Bepflanzung 
(im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes). 

 

 
5. ZUSAMMENFASSUNG 

 
Der Geltungsbereich des neuaufzustellenden B-Plans Nr. 156 „City Parkhaus Süd“ liegt 
am Rand des Ortskerns der Stadt Euskirchen. 
 
Nicht durch die Planung beeinträchtigt werden die Schutzgüter bzw. Belange: 

• Erhaltungsziele/Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

• Erneuerbare Energien 

• Oberflächenwasser 

• Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
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Nicht erheblich beeinträchtigt werden die Schutzgüter bzw. Belange: 

• Grundwasser 

• Klima, Luft/Ventilation 

• Landschaftsplan 

• Pflanzen 

• Tiere 

• Biologische Vielfalt 

• Boden 

• Landschafts-/Ortsbild 

• Vermeidung von Emissionen  

• Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

• Boden 

• Fläche 
 
 
Erheblich vom Vorhaben beeinträchtigt werden die Schutzgüter bzw. Belange: 
 
 
 
Nicht abschließend zu bewertende Schutzgüter bzw. Belange sind:  

• Erneuerbare Energien/Energieeffizienz 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 

 
 
Aufgrund der exponierten Lage in der Landschaft wird auf folgende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen hingewiesen:  
 
Tabelle 2: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Bez. Kurz Text der Festsetzung Kapitel 

4.3 Um Konflikte mit den Vorgaben zum Artenschutz (§ 44 
Bundesnaturschutzgesetz) zu vermeiden, sind Rodungsar-
beiten von Gehölzen außerhalb der Vegetationsperiode im 
Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. durchzuführen. 

2.2.5, 2.2.6 

8.2 Dachbegrünung 
Die als Flachdach ausgeführten Dachflächen sind mit Grä-
sern und Stauden mindestens extensiv zu begrünen, so-
weit sie nicht als Wegeflächen gestaltet werden. Die 
Stärke der durchwurzelbaren Substratschicht muss im Mit-
tel mindestens 8 cm betragen.  
Von der Pflicht zur Dachbegrünung sind technisch notwen-
dige Aufbauten wie zum Beispiel Lüfter sowie Belichtungs-
elemente ausgenommen. 

2.2.2 

Hinweis Beleuchtung 
Zur Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und 
Tier (insbesondere Insekten) ist eine umweltfreundliche 
Beleuchtung einzusetzen. Die Beleuchtung der 

2.2.5 
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Erschließungsanlagen und der Außenanlagen der Bebau-
ung soll aus artenschutzrechtlichen Gründen soweit als 
möglich nach oben abstrahlenden Lichtquellen (z. B. Fas-
sadenstrahler) vermeiden.  
Soweit möglich, werden LED mit warmweißer Lichtfarbe 
und einem Abstrahlspektrum nicht unterhalb von 400 nm 
empfohlen. 

Hinweis Solarpanels 
Bei möglichen ungenutzten Flächen wären Solarpanels 
eine nachhaltige Alternative, um nicht genutzten Platz für 
die Energiegewinnung zu nutzen. Durch die Hohe expo-
nierte Lage des Parkhauses würden diese auch kaum 
durch Schattenwurf beeinträchtigt werden. 

2.1.2 

 

Bez. Kurz Text der Festsetzung Kapitel 

Hinweis Einhaltung von Vorschriften und DIN-Normen 
Es wird davon ausgegangen, dass alle gesetzlichen Vorschrif-
ten im BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG und BauGB und die 
einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz des Bodens (z. 
B. DIN 18300 „Erdarbeiten“, DIN 18320 „Landschaftsbauar-
beiten“, DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau. 
Bodenarbeiten.“, DIN 19731 „Verwertung von Bodenmate-
rial“) bei späteren Arbeiten eingehalten werden. 

2.3.1 

Hinweis Schutz und Lagerung des Oberbodens 
Nach § 202 BauGB i. V. m. DIN 18915 ist der Oberboden 
(Mutterboden) im nutzbaren Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung zu schützen. Dieser Boden ist vornehmlich im 
Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung fachgerecht 
zu lagern und später wieder einzubauen. 

2.3.1 
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7. ANHANG 
 
Tabelle A 1: Relevante Ziele des Umweltschutzes in den Fachgesetzen und Fachplänen und ihre Berück-
sichtigung 

 
Schutz-
gut  

Quelle  Inhalt 

Tiere,  
Pflan-
zen,  
Biologi-
sche 
Vielfalt 

Bundesnaturschutzge-
setz   
(BNatSchG)  
§ 1  
 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

• die biologische Vielfalt,  

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, 
die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstel-
lung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).  
 

 § 44 Es ist verboten: 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

• wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören (Zugriffsverbote). 

 
 Landesnaturschutzge-

setz NRW  
(LNatSchG NRW) 
§ 1  
 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
gelten oder von diesem abweichen.  

 Baugesetzbuch  
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7  

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen: die Aus-
wirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. 
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 § 1a Abs. 3  Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 

 Bundesimmissions-
schutzgesetz  
(BImSchG)  
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 2 Abs. 2 
 

Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind unmit-
telbare und mittelbare Auswirkungen eines Vorhabens oder 
der Durchführung eines Plans oder Programms auf die 
Schutzgüter. Dies schließt auch solche Auswirkungen des 
Vorhabens ein.  

 § 3 Umweltprüfungen umfassen die Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorha-
bens oder eines Plans oder Programms auf die Schutzgüter. 
Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe 
der geltenden Gesetze und werden nach einheitlichen 
Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt. 
 

 Bundeswaldgesetz  
(BWaldG) 
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dau-
ernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, 
den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Boden-
fruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruk-
tur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, erforderli-
chenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. 
 

 Landesforstgesetz NRW 
(LFoG) 
§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, 
die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, ge-
genwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftli-
che und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleiben und 
anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird.  

 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewäs-
serbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 
schützen.  
 

 Umweltschadensgesetz 
(USchadG) 
 

Das Gesetz findet Anwendung bei Schädigungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 
3 des BNatSchG und unmittelbare Gefahren solcher 
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Schäden, die durch andere berufliche Tätigkeiten als die in 
Anlage 1 aufgeführten verursacht werden, sofern der Ver-
antwortliche vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 

 Übereinkommen  
über die biologische 
Vielfalt (Convention on 
Biological Diversity, 
CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile, der gerechte Vorteilsausgleich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen (Englisch: Access 
and Benefit Sharing, ABS). Mit diesen Zielen wird versucht, 
ökologische, ökonomische und soziale Aspekte beim Um-
gang mit biologischer Vielfalt in Einklang zu bringen. 
 

 Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche ge-
netische Vielfalt sowie die Lebensräume der Organismen 
und die Ökosysteme. "Erhaltung der biologischen Vielfalt" 
umfasst den "Schutz" und die "nachhaltige Nutzung".  
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, und 
damit auch der vorliegenden nationalen Strategie, ist es, 
Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Sicht zu betrachten. 
 

Boden, 
Fläche 

Bundesbodenschutzge-
setz  
(BBodSchG) 
§ 1  

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des 
Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverun-
reinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Ein-
wirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.  
 

 Bundesnaturschutzge-
setz NRW  
(BNatSchG) 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 
 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Böden so zu 
erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu re-
naturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. 
 

 § 1 Abs. 5 
 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschafts-
räume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die er-
neute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplan-
ten Innenbereich, soweit sie nicht als Grünfläche oder als an-
derer Freiraum für die Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vorgesehen oder erfor-
derlich sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Frei-
flächen im Außenbereich. 
 

 Landesbodenschutzge-
setz  

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegan-
gen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 



Stadt Euskirchen, Bebauungsplan Nr. 156 „City Süd Parkhaus Seite 26 
Anlage 1 zur Begründung: Umweltbericht 

 

    

Stadt Euskirchen, Fachbereich 9 – Stadtentwicklung u. Bauordnung, Kölner Str. 75, 53879 Euskirchen (AZ 23028) 

Schutz-
gut  

Quelle  Inhalt 

(LBodSchG NRW) 
§ 1 Abs. 1 

notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-
schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und -Altlastenverordnung), sind 
besonders zu schützen.  
 

 Landesnaturschutzge-
setz NRW  
(LNatSchG NRW) 
§ 1 
 

Siehe „Tiere und Pflanzen“. 

 Baugesetzbuch  
(BauGB) 
§ 1a Abs. 2 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegan-
gen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwe-
cke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden.  
 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 3 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie, Klima-
schutzplan 2050 

Der bundesweite Flächenverbrauch soll mittelfristig auf un-
ter 30 ha pro Tag bis 2030 sowie langfristig auf einen Flä-
chenverbrauch von Netto-Null bis 2050 (Flächenkreislauf-
wirtschaft) reduziert werden, sodass dem Verlust der natür-
lichen Bodenfunktionen durch Versiegelung, dem Verlust 
fruchtbarer landwirtschaftlicher Flächen oder dem Verlust 
naturnaher Flächen mit ihrer Biodiversität entgegengewirkt 
werden kann. 

 Umweltschadensgesetz 
(USchadG) 
§ 2 Abs. 1c 

Umweltschaden: eine Schädigung des Bodens durch eine Be-
einträchtigung der Bodenfunktionen im Sinn des § 2 Abs 2 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes, die durch eine direkte 
oder indirekte Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Or-
ganismen oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Bo-
den hervorgerufen wurde. 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz  
(WHG) 
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewäs-
serbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 
schützen. 
 

 Landeswassergesetz 
(LWG) 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und 
Ziele auf das Wasserhaushaltsgesetz. 
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§ 6 Ziel ist es, Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Was-
serhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und un-
vermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so 
weit wie möglich auszugleichen; an oberirdischen Gewäs-
sern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abfluss-
verhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rück-
haltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nach-
teiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen, 
 

 Wasserrahmenrichtli-
nie 
(WRRL) 
Art. 1, Art. 4.1 

Ziele sind u.a.:  

• Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der 
direkt damit zusammenhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete,  

• Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung,  

• Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen,  

• Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von 
Emissionen. 
Oberflächengewässer sowie das Grundwasser müssen spä-
testens bis zum Jahr 2027 einen „guten ökologischen und 
chemischen Zustand“ vorweisen. Dafür wird die Gewäs-
serstruktur inklusive der Tier- und Pflanzenwelt und die 
Durchgängigkeit sowie das Nährstoff- und Schadstoffniveau 
betrachtet 
 

 Baugesetzbuch  
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a und  
7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere  
• die Auswirkungen auf Wasser, 
• die Vermeidung von Emissionen sowie 
• der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern 
zu beachten. 
 

 Bundesnaturschutzge-
setz  
(BNatSchG)  
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 
ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu er-
halten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe 
Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen 
Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürli-
che oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vor-
sorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgegliche-
nen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu 
tragen. 
 

 Landesnaturschutzge-
setz NRW  
(LNatSchG NRW) 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 
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§ 1 
 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 3 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Umweltschadensgesetz 
(USchadG) 
§ 2 

Schaden oder Schädigung: eine direkt oder indirekt eintre-
tende feststellbare nachteilige Veränderung einer natürli-
chen Ressource ([..] Gewässer […}) oder Beeinträchtigung 
der Funktion einer natürlichen Ressource 
 

 Grundwasserverord-
nung (GrwV) 
 

Greift die Ziele der WRRL sowie das WHG auf, Schutz des 
Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte ge-
fährliche Stoffe 

Luft, 
Klima 

Bundesimmissions-
schutzgesetz  
(BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 und 2 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen. 
 

 Technische Anleitung 
Luft  
(TA Luft) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die ge-
samte Umwelt insgesamt zu erreichen. 
 

 GIRL  
(Geruchsimmissions- 
richtlinie) 
 

Schutz der Menschen vor Geruchsimmissionen. 
 
 

 22. und 23. BImSchV  siehe BImSchG.  
 

 Baugesetzbuch  
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, 7h 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Luft 
zu berücksichtigen; Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät. 

 § 1 Abs. 5 Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, zu fördern. 
 

 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) 
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts ist insbesondere die Luft durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 



Stadt Euskirchen, Bebauungsplan Nr. 156 „City Süd Parkhaus Seite 29 
Anlage 1 zur Begründung: Umweltbericht 

 

    

Stadt Euskirchen, Fachbereich 9 – Stadtentwicklung u. Bauordnung, Kölner Str. 75, 53879 Euskirchen (AZ 23028) 

Schutz-
gut  

Quelle  Inhalt 

Kaltluftentstehungsgebiete, Luftaustauschbahnen oder Frei-
räume im besiedelten Bereich. 
 

 Landesnaturschutzge-
setz NRW  
(LNatSchG NRW) 
§ 1 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 3 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Klimaschutzgesetz NRW 
 

Reduzierung der C02-Emissionen, Treibhausgasneutralität, 
Stärkung von natürlichen Senken (Kohlenstoffspeicher wie 
Wälder und Moore). 

Land-
schaft 

Bundesnaturschutzge-
setz 
(BNatSchG) 
§ 1 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln und ggf. wieder herzustellen, zur dauer-
haften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft.  
Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer Land-
schaft sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
 

 Landesnaturschutzge-
setz 
(LNatSchG) 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 3 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs 6 Nr. 7a 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkun-
gen auf die Landschaft. 

Kultur-
güter 
und 
Sachgü-
ter 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkun-
gen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksichti-
gen. 
 

 Bundesnaturschutzge-
setz 
(BNatSchG) 
§ 1 Abs. 4 Nr. 3 
 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft 
sind insbesondere Naturlandschaften und historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- 
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und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 
 

 Landesnaturschutzge-
setz 
(LNatSchG) 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“  

 Denkmalschutzgesetz 
NRW  
(DSchG NRW) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlich-
keit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht wer-
den. 
 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  
(UVPG) 
§ 3 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

Mensch 
und 
seine 
Gesund-
heit 

Bundesnaturschutzge-
setz 
(BNatSchG) 
§ 1 
 

Für das Leben und die Gesundheit des Menschen, auch in 
Verantwortung für seine künftigen Generationen, müssen 
Natur und Landschaft dauerhaft geschützt werden. 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7c 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere die umweltbe-
zogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichti-
gen. 
 

 Bundesimmissionsge-
setz 
(BImSchG) 
§ 22 Abs. 1a 
 

Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, 
Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie bei-
spielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen 
werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwir-
kung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen 
Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen wer-
den. 
 

 Alle vorgenannten und 
nachgenannten Fachge-
setze unter Berücksich-
tigung der Wechselwir-
kungen. 

 

FFH- 
und Vo-
gel-
schutz-
gebiete 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7b 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG. 
 

 Gesetz zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung  

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 
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(UVPG) 
§ 3 
 

 Bundesnaturschutzge-
setz 
(BNatSchG) 
§ 33 und § 19 

Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen führen können, sind unzulässig. 
 

 Landesnaturschutzge-
setz 
(LNatSchG) 
§ 1 
 

Siehe „Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt“ 

 FFH-Richtlinie 
(Richtlinie 92/43EWG 
des Rates vom 21.Mai 
1992) 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, 
für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. 
 

 Vogelschutzrichtlinie 
(Richtlinie 2009/147/EG 
des Europäischen Parla-
ments und des Rates 
vom 30. November 
2009) 

Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten 
und Fangen der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Be-
schädigen von Nestern und Eiern sowie die Entfernung von 
Nestern, das Sammeln und den Besitz von Eiern sowie ab-
sichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brutzeit. 
 

Emissio-
nen 

Baugesetzbuch, Bun-
desimmissionsschutz-
gesetz, TA Luft, VDI 
3471 u. 3472, GIRL, 22. 
u. 23 BImSchV   
 

siehe „Klima, Luft“ 

 Bundesimmissionsge-
setz 
(BImSchG) 
§ 22 Abs. 1a 
 

Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, 
Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie bei-
spielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen 
werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwir-
kung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen 
Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen wer-
den. 
 

 Technische Anleitung 
Lärm  
(TA Lärm) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche. 
 

 16. BImSchV Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrsgeräusche. 
 

 DIN 18005 (Schallschutz 
im Städtebau) 

Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei der 
Bauleitplanung u. a. die Belange des Umweltschutzes und 
damit, als Teil des Immissionsschutzes, auch der Schallschutz 
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Schutz-
gut  

Quelle  Inhalt 

zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädli-
che Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sons-
tige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es ge-
boten, den Schallschutz soweit wie möglich zu berücksichti-
gen; er hat gegenüber anderen Belangen einen hohen Rang, 
jedoch keinen Vorrang. 
 

 “Hinweise zur Bemes-
sung u. Beurteilung von 
Lichtimmissionen“ 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lichte-
missionen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft 
herbeizuführen. 

Abfall 
und Ab-
wässer 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere der sachge-
rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu berücksichti-
gen. 
 

 Kreislaufwirtschafts-
/Abfallgesetz 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen. 
 

 Wasserhaushaltsgesetz, 
Landeswassergesetz 
(WHG, LWG) 

Gemäß dieser gesetzlichen Vorgabe ist u.a. das Nieder-
schlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut, be-
festigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 
werden vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in 
ein Gewässer einzuleiten. Die ortsnahe Einleitung gemäß § 
51a LWG erfolgt grundsätzlich im Trennverfahren. Häusliche, 
gewerbliche, industrielle und sonstige Schmutzwasser sind 
in Schmutzwasserkanälen der zentralen Abwasserbehand-
lung zuzuführen. 

Erneu-
erbare 
Ener-
gien/ 
spar-
same 
und ef-
fiziente 
Nutzung 
von 
Energie 

Gesetz für den Vorrang 
erneuerbarer Energien 
(Erneuerbare Energien-
Gesetz - EEG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des 
Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung 
der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftli-
chen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbezie-
hung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile 
Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung 
von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energien zu fördern.  
 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7f 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung 
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Schutz-
gut  

Quelle  Inhalt 

erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

 Bundesnaturschutzge-
setz 
BNatSchG 
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 

Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere 
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 

 
 


